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Studienordnung

für den Fachhochschulstudiengang Maschinenbau

ohne Praxissemester

mit den Studienrichtungen

„Produktionsautomatisierung"
und

„Anlagentechnik"

an der Universität - Gesamthochschule Paderborn,

Abteilung Soest,

mit dem Abschluß „Diplom-Ingenieurin / Diplom-Ingenieur (FH)"

Vom IS . September 1998

Aufgrund des § 2 Abs 4 des Gesetzes über die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen
(Universitätsgesetz- UG) vom 3. August 1993 (GV. NW. S. 532), zuletzt geändert durch Ge¬
setz vom 1. Juli 1997 (GV. NW S. 213) und des § 56 Abs 1 des Gesetzes über die Fachhoch¬
schulen im Lande Nordrhein-Westfalen(Fachhochschulgesetz- FHG) vom 3 August 1993
(GV. NW. S. 564), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Juli 1997 (GV NW S 213), hat die
Universität - Gesamthochschule Paderborn folgende Studienordnung erlassen:
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Vorbemerkungen

An der Abteilung Soest der Universität - GesamthochschulePaderborn werden in den Fach¬
richtungen Elektrotechnik, Agrarwirtschaft und Maschinenbau Studiengänge angeboten, die
denen an Fachhochschulen entsprechen

Der Fachbereich 12 - Maschinenbau - Automatisierungstechnikbietet den Studiengang Ma¬
schinenbau ohne Praxissemester mit den Studienrichtungen

- Produktionsautomatisierung
- Anlagentechnik

an.

Innerhalb der Studienrichtungen sind weitere Wahlmöglichkeiten gegeben.

Diese Studienordnungbeschreibt Inhalt und Aufbau des Studiums ohne Praxissemester,ein¬
schließlich der in die Studiengänge eingeordneten berufspraktischen Tätigkeiten Sie gibt Stu¬
dienziele und Studienabläufe an. Außerdem enthält sie Hinweise auf das Prüfungsverfahren
Die Studienordnungist damit Orientierungshilfe für Studierende und Lehrende bei der selbst¬
verantwortlichen Planung und Durchfuhrung des Studiums

Einzelheiten, die die Prüfung betreffen, sind in der Prüfungsordnung festgelegt

Weitere, mit dem Studium zusammenhängende Fragen (z.B. Zulassungsvoraussetzungenund
Einschreibung, Praktikum, Ausbildungsförderung, Hochschulselbstverwaltung)sind durch an¬
dere Ordnungen, Gesetze und Erlasse geregelt.

§1
Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt das Studium für den FachhochschulstudiengangMaschinenbau
ohne Praxissemester mit den Studienrichtungen„Produktionsautomatisierung" und
„Anlagentechnik"

Grundlagen dieser Studienordnung sind.

- § 56 des Gesetzes über die Fachhochschulen im Land Nordrhein-Westfalen (Fachhochschul¬
gesetz - FHG) vom 3. August 1993 (GV NW. S. 564), zuletzt geändert durch Gesetz vom
1 Juli 1997 (GV. NW. S. 213),

- die Diplomprüfungsordnung(DPO) für die Fachhochschulstudiengänge „Maschinenbau" mit
Praxissemester und ohne Praxissemester mit den Studienrichtungen Produktionsautoma¬
tisierung und Anlagentechnik an der Abteilung Soest der Universität - Gesamthochschule Pa¬
derborn vom 27. März 1998 (ABl. NRW 2, S. 592).
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§2
Zulassung zum Studium, Einstufungsprüfung,

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Folgende Qualifikationen sind Voraussetzung für die Zulassung zum Studium:

- Zeugnis der Fachhochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung.

- Nachweis einer praktischen Tätigkeit. Einzelheiten hierzu regelt die Diplomprüfungsordnung
(DPO) und die Praktikumsordnung.

(2) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber ohne Nachweis der Qualifikation nach Abs. 1
können unter den Voraussetzungen des § 45 Abs. 2 FHG zu einer Einstufungsprüfungund
aufgrund dieser zum Studium in einem entsprechenden Abschnitt des Studiengangeszuge¬
lassen werden Einzelheiten der Einstufungsprüfung regelt die Einstufungsprüfungsordnung der
Universität - Gesamthochschule Paderborn

(3) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber,die die für ein erfolgreiches Studium erfor¬
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere Weise als durch ein Studium erworben haben
und die Zugangsvoraussetzungennach Abs 1 erfüllen, können gemäß § 9 DPO in Verbindung
mit § 45 FHG Abs 1 nach einer Einstufungsprüfungentsprechend dem Ergebnis dieser Prü¬
fung in einem durch den PrüfungsausschußfestzulegendenAbschnitt des Studien-gangesdas
Studium aufnehmen, soweit nicht Regelungen der Vergabe von Studienplätzen entgegenstehen.
Einzelheiten der Einstufungsprüfungregelt die Einstufungsprüfungsordnungder Universität -
Gesamthochschule Paderborn

(4) Im Rahmen von Modellversuchen können gem. § 45a FHG Meisterinnen und Meister im
Sinne des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnungsowie Absolventinnen und Ab¬
solventen von zweijährigen Fachschulen des Landes Nordrhein-Westfalenohne die Quali¬
fikation gemäß § 44 FHG und ohne Einstufungsprüfung gemäß § 45 FHG zum Studium zuge¬
lassen werden Über die Zulassung entscheidet eine Auswahlkommission aufgrund der Bewer¬
bungsunterlagenund eines Auswahlgespräches unter Berücksichtigungstudiengang-
spezifischer und berufsqualifizierender Kriterien. Der Modellversuch ist zunächst bis 1999 be¬
fristet

(5) Studierende, die bereits Studienzeiten an anderen Hochschulen absolviert haben, können ihr
Studium unter Anrechnung einschlägiger Praktika und gleichwertigerStudien- und Prüfungs¬
leistungen gem. § 8 DPO fortsetzen. Über die Anerkennung von Studienzeiten und -leistungen
entscheidet der Prüfungsausschuß.

(6) Die Immatrikulation wird durch die Einschreibungsordnung der Universität - Gesamthoch¬
schule Paderborn geregelt.

§3
Studienziele

(1) Ziel des Studiums ist die an den Anforderungen und Problemen der beruflichen Praxis ori¬
entierte Vermittlung ingenieurwissenschaftlicherKenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der
Produktionsautomatisierungund der Anlagentechnik.
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Der Ingenieurin oder dem Ingenieur dieses Studiums bieten sich Einsatzmöglichkeiten u a in
folgenden Tätigkeitsbereichen:
- Forschung / Entwicklung
- Konstruktion / Planung / Projektierung
- Fertigung / Qualitätskontrolle / Organisation
- Beratung / Vertrieb
- Lehre / Ausbildung
- Verwaltung

(2) Die Ingenieurtätigkeiterstreckt sich im Laufe des Berufslebens im allgemeinen auf ver¬
schiedene der obigen Tätigkeitsbereiche Entsprechende umfangreiche Kenntnisse und Fähig¬
keiten sind daher erforderlich Dazu gehören:
- Fachwissen in den mathematischen, naturwissenschaftlichen, elektrotechnischen und

konstruktiven Grundlagenfächern,
- Fachwissen in einem Teilgebiet des Maschinenbaus (Studienrichtung),
- berufsbezogenes Wissen in Arbeits-, Wirtschafts-, Rechts- und Gesellschafts¬

wissenschaften sowie Fremdsprachen,
- Fähigkeiten im Erkennen und Auswerten technischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge,

Denken in Modellen und Systemen (Abstraktionsfähigkeit),
- erfinderische und gestalterische Fähigkeiten (Kreativität),
- Fähigkeit im Umgang mit Menschen und in der Anleitung von Menschen

(Argumentation, Kommunikation),
- Fähigkeit zur kritischen Reflexion der eigenen Tätigkeit und zur Übernahme

von Verantwortung.

§4
Studienbeginn, Studiendauer,Studienumfang,

Gliederung des Studiums

(1) Studienbeginn
Studienanfängerinnen und Studienanfänger können das Studium jeweils zum Wintersemester
aufnehmen. Im übrigen kann eine Einschreibung für Studierende, die von einer anderen Hoch¬
schule wechseln, in höhere Fachsemester auch im Sommersemester erfolgen Die Lehrveran¬
staltungen werden in der Regel im Jahresrhythmus angeboten.

(2) Studiendauer
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich Prüfungszeit ohne Praxissemester sieben Semester

(3) Studienumfang
Das Studium im Studiengang ohne Praxissemester umfaßt in der Regel sechs Studiensemester,
d h. Semester, in denen die Studierende oder der Studierende an Lehrveranstaltungenteil¬
nimmt.

Das Studium gliedert sich in ein Grundstudium, das durch die Zwischenprüfung abgeschlossen
wird, und ein Hauptstudium, welches die Abschlußprüfung einschließt

Es umfaßt im Pflicht-, Schwerpunktwahl- und Wahlbereich insgesamt 165 Semesterwochen¬
stunden (SWS).
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§5
Lehrveranstaltungen

(1) Das Studium gliedert sich in Pflicht-, Schwerpunktwahlpflichtfächer und Wahlpflichtfächer.
Die Pflichtfächer sind im Studienplan (s. Anlagen 1/1 bis 1/4) aufgeführt. Sie müssen von allen
Studierenden belegt werden, wobei empfohlen wird, die zeitliche Folge einzuhalten.
Das Grundstudium umfaßt die Fächer der Blöcke I und II (Anlage 1/1 und 1/2).
Das Hauptstudium umfaßt die Fächer der Blöcke III, IV und V (Anlage 1/1 und 1/2).

Die Fächer werden mit Fachprüfungea Leistungsnachweisen oder Teilnahmebescheinigungen
abgeschlossen (s §§ 18, 19 DPO)

(2) Die Lehrveranstaltungen werden in Form folgender Lehrveranstaltungsarten angeboten:
- Vorlesungen
- Übungen
- Seminare
- Praktika
- Exkursionen
- Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

(3) Der Umfang der Lehrveranstaltungen ist im Studienplan (s. Anlagen 1/1 bis 1/4) festgelegt.

(4) Die einzelnen Lehrveranstaltungsarten haben folgende Ziele:
- Vorlesungen dienen der Einführung in das Fach und der systematischen Wissensvermittlung

in Form von Vorträgen.
- Übungen sind gedacht zur Vertiefung des Stoffes, z.B. anhand von Beispielen.
- Seminare sollen der oder dem Studierenden die Möglichkeit bieten, selbständig Themen zu

bearbeiten.
- Praktika ermöglichen eine Vertiefung der Grundkenntnisse durch eine experimentelle Bear¬

beitung typischer Aufgabenstellungen.
- Exkursionen ergänzen die übrigen Lehrveranstaltungen und verbinden das Studium mit der

Berufswelt. Sie können in Form von Tages- oder Mehrtagesexkursionendurchgeführt wer¬
den.

§6
Prüfungen, Teilnahmebescheinigungen

(1) Die Lehrenden sind verpflichtet, zu Beginn der Lehrveranstaltungüber das vom Fachbe¬
reich zu erstellende kommentierte Veranstaltungsverzeichnis hinaus eine detaillierte Übersicht
über das jeweilige Lehr- und Prüfungsgebiet bekanntzugeben

(2) Die Zulassung zu Fachprüfüngen kann den Nachweis einer Teilnahme an zugeordneten
Übungen, Praktika und Seminaren voraussetzen Dies erfolgt durch Teilnahmebescheinigungen
entsprechend Absatz (6).

(3) Die Leistungsnachweisebestehen aus benoteten oder unbenoteten Studienleistungen,die
während oder nach Abschluß der Lehrveranstaltung zu erbringen sind



7

(4) Die in Absatz (3) genannten Studienleistungen können bestehen aus einer/einem
- Übung
- Praktikumsbericht
- schriftlichen oder zeichnerischen Ausarbeitung
- Entwurf
- Referat
- Klausur
- Kolloquium

(5) Form, Umfang und mögliche Benotungsart der Leistungsnachweise werden von der oder
dem für die Veranstaltung zuständigen Lehrenden festgelegt und jeweils zum Beginn des Se¬
mesters bekanntgegeben

(6) Die Voraussetzungen für eine Anerkennung der Teilnahme werden von der oder dem für
die Veranstaltung zuständigen Lehrenden festgelegt und jeweils zum Beginn des Semesters
bekanntgegeben.

§7
Praxissemester

Die Vorschriften des § 7 entfallen für diese Studienordnung, da sie den Studiengang mit Pra¬
xissemester regeln

§8
Studienberatung

Für die studienbegleitende Fachberatung stehen alle Professorinnen oder Professoren des
Fachbereichs in festgelegten Sprechzeiten zur Verfügung
Außerdem wird auf die allgemeine Studienberatung durch die Zentrale Studienberatungsstelle
der Universität - Gesamthochschule Paderborn verwiesen, die eine Unterrichtung in Fragen der
Studieneignung sowie insbesondere auf die Unterrichtung über Studienmöglichkeiten, Studien¬
inhalte, Studienaufbau und Studienanforderungensowie bei studienbedingten Schwierigkeiten
auch psychologische Beratung umfaßt

§9
Studienplan

Dieser Studienordnung ist als Anlage der Studienplan beigefügt

§10
Inkrafttreten, Übergangsregelung, Veröffentlichung

(1) Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01 09.1997 in Kraft

(2) Die im Studienplan (Anlage 1 der Studienordnung) ausgewiesenen Lehrveranstaltungen
werden ab dem Wintersemester 1997/98 beginnend für das erste Studiensemester angeboten
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Für die höheren Studiensemesterwerden die Lehrveranstaltungen nach der alten Studienord¬
nung angeboten

(3) Sie wird in den „Amtlichen Mitteilungen der Universität - Gesamthochschule Paderborn"
veröffentlicht

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Maschinenbau - Automatisie¬
rungstechnik vom 08 04 1997 und des Beschlusses des Senats der Universität - Gesamthoch¬
schule Paderborn vom 11.06 1997.

Paderborn, den IS September 1998

der Universität
Der Rektor

Gesamthochschule Paderborn

(Universitätsprofessor Dr W Weber)
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Fachbereich Studiengang Maschinenbau Anlage 1/3
Maschinenbau - Automatisie¬ ohne Praxissemester
rungstechnik Schwerpunktwahlpflichtfächer 30.04.1997

Produktionsautomatisierung
Schwerpunkt Konstruktion von Fertigungssystemen (Liste A)

Fach Ab-
schl.

Ges-
Std.

Sem
5.

V Ü S P

;ster
6.

V Ü S P

Regcl-
Prüf
termin

Rechnergestützte Konstruktion/
Konstruktionssystematik FP

4 2 - - 2
64 2 2 - -

wahlweise:
Konstruktion von Fertigungssystemen FP 4 11-- 1 - 1 - 6
Fertigungsgerechtes Gestalten FP 4 11-- 1 - 1 - 6
Management FP 4 1 1 - - 1 - 1 - 6

Produktionsautomatisierung
Schwerpunkt Fertigungsverfahren und Automatisierung (Liste B)

Fach Ab- Ges- Semester Regcl-
schl. Std. 5. 6. Prüf

V Ü S P V Ü S P termin
Fertigungsplanung und -Steuerung/
Fertigungstechnologien FP

4 1 1 - - 1 1 - -
64 1 1 - - 1 1 - -

wahlweise:
Logistik FP 4 1 - 1 - 1 - 1 - 6
Prozeßautomatisierung FP 4 1 1 - - 1 - 1 - 6
Management FP 4 1 1 - - 1 - 1 - 6

Anlagentechnik (Liste C)

Fach Ab-
schl.

Ges-
Std.

Semester
5. 6

vüsp|vüsp

Regel-
Prüf.
termin

wahlweise:
Konstruktion von Apparaten und Anlagen FP 8 2 - - 2 2 11- 6
Betrieb von Apparaten und Anlagen FP X 2 1-1 2 1-1 6

und wahlweise:
Prozeßautomatisierung FP 4 1 1 - - 1 - 1 - 6

Management FP 4 1 1 - - 1 - 1 - 6



Fachbereich Studiengang Maschinenbau Anlage 1/4
Maschinenbau - Automatisie- ohne bzw. mit Praxissemester
rungstechnik Wahlpflicbtracher 30.04.1997

Produktionsautomatisierung und Anlagentechnik (Liste D)*

räch

AUAD¬

( ■,,.

oes-
StHJlU

Semt
5 bzw 7

V Ü S P

:ster
5

V Ü S P
Alonrifhmpn nnH DatPristniktiirpfl. lltUJ ILlullWl U1IU l^ul^lljM UnLUI LN 4 2 11-
AnlarrpnnlsnimorUlldgLI lpicUlUllt^ LN 4 112-
Antriebs svstemc LN 4 2 2 - -
Arbeitsschutz und Anlagen Sicherheit LN 4 2 11-
RorAr'nnimnpn in rlPf \/pt"t/i nrnncfpi^rinl vötreennungen in ucr vcridJucuMcciuiLK LN 4 2 - 2 -
Dnii rtr*iliirtrt irr\n VV rL tpi iumicrnin^nocuncnuni^ vun v»ciK4cLugiiidöciLiiicii LN 4 2 - - 2
Bio Verfahrenstechnik LN 4 2 11-
1 npm lefnp D p<iL-*um cfPi**rinL nLIIllSCnc iVCdAUUIlMCCIlIllK LN 4 2 11-
(~*nmniitAr in /Hpf"x/*n\\'Pif\tPf 1nnTL'i^umpuicr in uci jl.ii\\cil)lcwijiik LN 4 2 1-1
t7tri icemncCf tnnt7/l m 1cciAnccfrliit7CrniSSlöribsCIlULi/ HIllsMLlIlaSdlUlZ. LN 4 2 - 2 -
PiKnl/in 11n/in 11nrt _nnnmcTrinnr aonKanidgiJi unu -orgdinsduuii LN 4 2 - 2 -
Pmitp PlAm^nt^-MAtn/vlPr iniic"Cicnicnit~ivicuiuuc LN 4 2 11-
Flexible Fertigungssysteme I NLiiN 4 7 - 7z - z
WIi1in. T*rSrHprc\ 'cfpmpr 1U1UTOIUCI5 >MLIHL LN 4 2 - 2 -
f^(»nrri/ttnc/^hp n:jtpnvpr;ir"Hpit"iinokJCOlIlLU IbLIlC UdlCllVL.1dl UCIIUIlg LN 4 2 11-

pt np f\p 1pn tv*VJCLJlCUvltlllC LN 4 2 2 - -
fl rpi fprt f*rnn 1kUlvlILI IvvlllLlri LN 4 2 2 - -
rinin/410opn /4pr F-nproiptpp Knill*JI UllUldgCII UCI dllClglClCVlllllrS. LN 4 2 11-
Uvnraiilio/^iip ^fH^lti moef ppnniL'nyui duiibciic ociidiiuiigbLcciuni^ LN 4 1111
1n/l 11cfrtivlpo 1cminuuMricuGbn&n LN 4 1 - 3 -
Inf/MTH^tinriCCi 'CtpmpllllUi IlldLIUIl33\ MC1I1C LN 4 2 2 - -
Knlhpnma^rhifipn If\.UIL/wILlIICLOl'llllI^'lI 1 LN 4 2-11
JCnlhpnmacrhinpn IIi\ \J1L/v1u1Uovl UII^II il LN 4 2-11
\CnnetniL^ion vr>n \Ä/prW7PiicrmacpninpfiPwvJllSllUMIU1I VtJU VVClfiZ^U£llluoWIllllvll LN 4 2 2 - -
K r^ctpnannlvcpixus ici uii uti yst LN 4 2 - 2 -
\Crofl'T!ahr7PinTtpr ,ViniL' II\.l dl LldlIIiCCUglLCIUIIK 1 LN 4 2 - 2 -
kTr^ftfiinr'ypiifri'pr'nniL' IIrvidlLldilliCUglCCILlllrv 1t LN 4 2 - 2 -
k iinctctrtrT- nnH F-\n ctArriPriPfrin il/i\.U_I1MMUI1 UHU C-ldMUIIlLIICCIÜllK LN 4 7 11.L 1 1

Kunststoffbearbeitung LN 4 2 11-
Laserverfahren und -maschinen LN 4 2-11
Metals Processing LN 4 2 2 - -
Neue Werkstoffe LN 4 2 11-
Nichtlineare Regelungssysteme LN 4 2 2 - -
Numerische Steuerungen LN 4 2 - 2 -
Oberflächentechnik LN 4 2 11-
Optoelektronische Meßtechnik LN 4 2 - 2 -
Organisationssysteme in der Fertigung LN 4 1111
Projektmanagement LN 4 2 11-
P rozeßüberwachung LN 4 2 - - 2
Rechnergestützter Entwurf von Regelungen LN 4 2 2 - -



Rechnerstrukturen in der Prozeßautomatisierung | LN 1 4 ] | 2 2 - -

- 2 -
-2-

Recvcling LN 4 2 11-
Schadenskunde LN 4 2 11-
Schweißtechnik LN 4 2 11-
Servohydraulik LN 4 1111
S icherheitstechnik LN 4 2 11-
Simulationstechniken LN 4 2 11-
Softwaresvsteme LN 4 2 11-
Sondereebiete der Anlagentechnik°--3—- LN 4 2 - 2 -
Sondereebiete der CAD-TechnikLjwnwiftwmvw-■- LN 4 1 3 - -
Sonderaebiete der EnergietechnikB- gr- LN 4 3 - 1 -
Sondergebiete der Fördertechnik LN 4 2 - 2 -
Sondergebiete der Fügetechnik LN 4 2 1-1
Sondergebiete der Informatik LN 4 2 - 2 -
Sondergebiete der angewandten Mathematik LN 4 2 2 - -
Sondergebiete der Meßtechnik LN 4 1 - 1 - 1 - 1 -
Sondergebiete der Prozeßautomatisierung LN 4 2 1-1
Sondergebiete der Verfahrenstechnik LN 4 2 11-
Sonderverfahren der Hartstoffbearbeitung LN 4 2 1-1
Spritzgießwerkzeuge LN 4 2 2 - -
StrömungsmaschinenI LN 4 2 1-1
StrömungsmaschinenII LN 4 2 1-1
Systemteehnik LN 4 2 - 2 -
Thermische Verfahrenstechnik LN 4 2 2 - -

Total Quality Management LN 4 1 1 - - 1 - 1 -
Umformtechnik LN 4 2 11-
Umweltschutztechnologien LN 4 2 - 2 -
Wärmeübertragung LN 4 2 11-
Werkzeuge und Spannmittel LN 4 2 11-

Wertanalyse LN 4 2 - 2 -
Wirtschaftlichkeitsrechnung LN 4 2 2 - -

Als Wahlpflichtßcher können auch die Vertiefungsfächeraus Block IV und V der jeweilig anderen Studien¬
richtung gewählt werden Die entsprechenden Fachprüfungen können als Leistungsnachweisgeschrieben wer¬
den

♦Das Angebot variiert nach Maßgabe der Möglichkeitendes Fachbereiches



Hrsg: Rektorat der Universität-Gesamthochschule Paderborn
Warburger Straße 100 • 33098 Paderborn
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